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Automatisch generierte Beschreibung]Gefahrstoffe
Unterweisungs-Leitfaden
· 

	Allgemeine Hinweise zu diesem Unterweisungs-Thema

	Thema der
Unterweisung
	Gefahrstoffe

	Zielgruppe
	Mitarbeitende aus gewerblichen Bereichen, die mit Gefahrstoffen umgehen. 

	Ziele der Unterweisung
	Die Teilnehmenden
kennen Gefahrstoffpiktogramme, H- und P-Sätze und deren Bedeutung 
wissen, wie Gefahrstoffe im Körper wirken
kennen Schutzmaßnahmen, um sich in verschiedenen Situationen vor der gesundheitsschädlichen Wirkung von Gefahrstoffen zu schützen.

	Methoden
	Vortrag und Unterweisungsgespräch als Präsenzveranstaltung oder Online-Schulung

	Genutzte Medien
	PowerPoint-Folien, ggf. Flipchart / (digitales) Whiteboard



	Tipps für Ihre Vorbereitung

	Hinweise zur inhaltlichen Vorbereitung
	Machen Sie sich vor der Veranstaltung mit den Folien und diesem Leitfaden vertraut. 
Informieren Sie sich über die im Betrieb bzw. der Abteilung verwendeten Gefahrstoffe und machen Sie sich mit den zugehörigen Betriebsanweisungen vertraut.
Überlegen Sie vorab, welche Erfahrungen die Teilnehmenden bereits haben. Sind es Berufsanfänger*innen oder erfahrene Fachkräfte? Sie dürfen die Inhalte der Unterweisung an den Wissensstand der Teilnehmenden anpassen. 
Tipp: Je erfahrener die Teilnehmenden sind, desto mehr sollten Sie diese aktiv einbinden, indem Sie diese Erfahrungen im Gespräch auch abfragen. 
Überlegen Sie, an welcher Stelle Sie persönliche Erfahrungen einbringen können. Eine Geschichte über eigene Erlebnisse macht die Veranstaltung für die Teilnehmenden lebendiger und greifbarer.
Machen Sie sich ggf. zur Erinnerung ein paar Notizen in die Präsentation. Diese können Sie dann in der Referentenansicht sehen und haben eine wertvolle Gedankenstütze.
Trauen Sie sich, die Inhalte an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Löschen Sie Inhalte, die auf Sie nicht zutreffen, und ergänzen Sie ggf. betriebsspezifische Inhalte, z. B. wenn Ihr Betrieb über eine eigene Werksfeuerwehr verfügt oder andere Besonderheiten aufweist. 
Gehen Sie konkret auf die in Ihrem Betrieb bzw. Ihrer Abteilung verwendeten Stoffe ein. Nutzen Sie hierzu die Inhalte der jeweiligen Betriebsanweisungen.
Ergänzen Sie ggf. Bildmaterial aus Ihrem Betrieb. Dies weckt das Interesse der Mitarbeitenden und verdeutlicht, dass es wirklich ganz konkret um den eigenen Arbeitsplatz geht. Achten Sie jedoch darauf, dass Mitarbeitende auf Fotos nicht erkennbar sind. Dies gilt besonders, wenn es sich um Negativbeispiele handelt, um diese Personen nicht vor den Kollegen und Kolleginnen vorzuführen.

	Hinweise zur organisatorischen Vorbereitung
	Präsenzunterweisung
Buchen Sie rechtzeitig vor der (Präsenz-)Veranstaltung einen Schulungsraum. Planen Sie dabei vor und nach der eigentlichen Unterweisung ein wenig Zeit ein, um die Technik vorzubereiten und ggf. im Nachgang Fragen der Teilnehmenden beantworten zu können.
Laden Sie die Teilnehmenden rechtzeitig zur Unterweisung ein und erinnern Sie kurz vor der Veranstaltung noch einmal an den Termin. Berücksichtigen Sie dabei, dass Mitarbeitende in Schichtarbeit ggf. nicht kurzfristig erreichbar sind.
Bereiten Sie den Unterweisungsnachweis vor. Sie können dazu den Vordruck aus TeachToProtect nutzen. Tragen Sie vorab alle Teilnehmenden am PC ein. Dadurch haben Sie im Nachgang leichter im Blick, wen Sie noch nachschulen müssen.

	
	Online-Unterweisung
Klären Sie ggf. im Vorwege ab, welche Webinar-Software Ihnen im Betrieb zur Verfügung steht bzw. dort zugelassen ist, und machen Sie sich ggf. mit der Software vertraut.
Versenden Sie den Einladungslink für die Unterweisung rechtzeitig vor der Veranstaltung und erinnern Sie kurz vor dem Termin noch einmal daran.
Führen Sie vor der Veranstaltung einen Technik-Check durch: Mikrofon, Video, Bildschirm teilen, ggf. Whiteboard-Funktion.
Tipp: Oft ist es etwas kniffelig, sowohl die Webinar-Software als auch die eigene Präsentation gut sehen zu können. Nehmen Sie sich deshalb beim ersten Mal ausreichend Zeit zum Testen.
Überlegen Sie im Vorwege, wie die Teilnahme dokumentiert werden soll, da die Teilnehmenden keine händische Unterschrift leisten können. 
Loggen Sie sich bereits ein paar Minuten vor der Veranstaltung ein, um mögliche technische Probleme von Teilnehmenden noch vor dem Start der Veranstaltung lösen zu können.



	Hinweise zu Inhalten

	PowerPoint-Folie
	Hinweise / Erläuterungen / Tipps

	
	Begrüßen Sie die Teilnehmenden und stellen Sie das heutige Thema und den geplanten zeitlichen Rahmen kurz vor.
Falls Sie als Dozent bzw. Dozentin beauftragt wurden und die Teilnehmenden nicht kennen: Stellen Sie sich kurz vor.

	ACHTUNG: Die Gefahrstoffunterweisung soll laut Gefahrstoffverordnung anhand der konkreten Betriebsanweisungen durchgeführt werden. Passen Sie die Inhalte anhand der Betriebsanweisungen an den Betrieb bzw. die Abteilung an oder gehen Sie an den entsprechenden Stellen auf die Inhalte der Betriebsanweisungen ein.




	
	

	
	Erläutern Sie den Teilnehmenden die Definition von Gefahrstoffen. 
Aus der Definition wird klar, dass nicht alle Gefahrstoffe gekennzeichnet sein müssen. Dies betrifft vor allem Gefahrstoffe, die erst bei der Tätigkeit entstehen. Zum Beispiel ist ein Eichenholzstamm zunächst kein Gefahrstoff. Erst bei der Verarbeitung, z. B. beim Sägen werden gefährliche Holzstäube freigesetzt. 

	
	In diesem Abschnitt lernen die Teilnehmenden die verschiedenen Gefahrstoffkennzeichnungen und deren Bedeutung kennen. 
Passen Sie diesen Abschnitt ggf. an, falls in Ihrem Betrieb nicht alle Kennzeichnungen relevant sind.

	
	Aus dem Gefahrstoffetikett können Ihre Teilnehmenden wichtige Informationen über die Gefahren erhalten, die von dem jeweiligen Stoff ausgehen. 

	Praxis-Tipp: Nehmen Sie einige kleine Gebinde mit in die Unterweisung bzw. schauen Sie sich vor Ort konkrete Gebinde ab und fragen Sie die Teilnehmenden, welche Informationen sie über den Stoff ablesen können.





	
	Die Kennzeichnungselemente GHS 01 – 04 kennzeichnen physikalische Gefährdungen, GHS 05 – 08 kennzeichnen Gesundheitsgefahren und GHS 09 Umweltgefahren.

Insbesondere das Piktogramm „GHS08 Gesundheitsgefahr“, der sogenannte „Torso“, verdient besondere Beachtung. Dieses Piktogramm signalisiert im Zusammenhang mit dem Signalwort „Gefahr“ sehr schwere Gesundheitsschäden mit verzögertem Verlauf. Es kennzeichnet u. a. Stoffe, die krebserregend, erbgutverändernd oder fortpflanzungsgefährdend sind – sogenannte CMR- bzw. KMR-Stoffe sowie Stoffe, die langfristig schwere Organschäden z. B. der Niere oder der Leber hervorrufen können.

	
	H-Sätze beschreiben die von den Stoffen ausgehenden Gefahren. 
Das „H“ steht dabei für das englische „hazard“ = Gefahr.

	
	P-Sätze beschreiben wichtige Sicherheitsmaßnahmen, die bei Tätigkeiten mit dem Stoff zu beachten sind. 
Das „P“ steht dabei für das englische „precaution“ = Vorsichtsmaßnahme.



	
	In diesem Abschnitt erfahren die Teilnehmenden, wie Gefahrstoffe auf den Körper wirken und welche zusätzlichen Gefährdungen durch gefährliche Wechselwirkungen entstehen können.

	
	Die 3 klassischen Aufnahmepfade sind inhalativ, oral und dermal. 
Auf den ersten Blick ist eine orale Aufnahme im Arbeitskontext unwahrscheinlich. Dort, wo Lebens- und Genussmittel an Arbeitsplätzen aufbewahrt oder konsumiert werden, an denen auch mit Gefahrstoffen umgegangen wird, besteht ein Risiko. Gehen Sie an dieser Stelle ggf. auf entsprechende betriebliche Regelungen zum Umgang mit Lebensmitteln ein.
Besonders im medizinischen Bereich kommt die subkutane Kontamination z. B. durch Nadelstichverletzungen hinzu. 

	
	Dass die schädigende Wirkung von der Dosis abhängt, können Sie z. B. am Beispiel von Herzmedikamenten mit Fingerhut erläutern. In niedriger Dosierung als Medikament genutzt, ist die hohe Dosierung tödlich.
Dennoch können besonders gefährliche Stoffe, z. B. CMR-Stoffe, bei falscher Handhabung bereits im Labormaßstab die Gesundheit gefährden.

	
	Eine unkontrollierte / unbeabsichtigte Vermischung von Gefahrstoffen kann gefährliche Reaktionen hervorrufen. 
Bekannt ist vielen Mitarbeitenden, dass z. B. Säuren und Laugen heftig miteinander reagieren können und deshalb immer getrennt zu lagern sind.
Gehen Sie auf konkrete betriebliche Regelungen und ggf. auf die Zusammenlagerungstabelle der TRGS 510 unter Nr. 13 ein. 

	
	In diesem Abschnitt lernen die Teilnehmenden grundlegende Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen kennen.
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	Das STOP-Prinzip beschreibt die Reihenfolge, in der Schutzmaßnahmen auszuwählen sind. 
Die Wirksamkeit der Maßnahmen nimmt von S nach P ab. 

	
	Die technischen („T“) Schutzmaßnahmen stehen an zweiter Stelle des STOP-Prinzips, wenn die Gefährdung durch eine Substitution des Stoffs bzw. durch eine Verfahrensänderung nicht ausreichend minimiert werden konnte. Hierzu zählen auch bauliche Maßnahmen wie z. B. Einhausungen oder eine räumliche Trennung. Primäres Ziel technischer Schutzmaßnahmen ist die Trennung von Mensch und Gefahr. 
Beachten Sie, dass technische Schutzeinrichtungen regelmäßig auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüft werden müssen.

	
	Zu den organisatorischen Schutzmaßnahmen („O“) gehören beispielsweise Wartungspläne und Begehungen sowie Arbeitszeitregelungen zur Reduzierung der Exposition oder Minimierung wechselseitiger Belastungen.
Unabhängig vom STOP-Prinzip sind organisatorische Schutzmaßnahmen zu ergreifen, um die Gefährdung der Beschäftigten auf ein Minimum zu reduzieren, z. B. Erstellung von Betriebsanweisungen und Durchführung von Unterweisungen.

	
	Persönliche („P“) Schutzmaßnahmen wie z. B. das Tragen von Atemschutz stehen an letzter Stelle des STOP-Prinzips. Sie sind einzusetzen, wenn Gefährdungen nicht durch in der Rangfolge höher stehende Schutzmaßnahmen ausreichend reduziert werden können.
Persönliche Schutzmaßnahmen werden z. B. bei kurzzeitigen Tätigkeiten mit hoher Exposition eingesetzt oder auch bei unregelmäßiger oder nur gelegentlicher Exposition.
Persönliche Schutzmaßnahmen sind auch immer dann erforderlich, wenn technische Maßnahmen (z. B. geschlossene Systeme) beispielsweise bei Wartungsarbeiten außer Kraft gesetzt werden.

	
	In diesem Abschnitt lernen die Teilnehmenden wichtige Schutzmaßnahmen für die Lagerung von Gefahrstoffen.

	
	In diesem Abschnitt geht es um Maßnahmen bei Havarien mit Gefahrstoffen.

	
	Gehen Sie darauf ein, welche Hilfsmittel (z. B. Bindemittel, Gully-Abdeckmatten etc.) im Betrieb vorhanden sind und wo sich diese befinden.
Ergänzen Sie ggf. betriebliche Regelungen aus dem Alarm- und Gefahrenabwehrplan (falls vorhanden).


	
	In diesem Abschnitt erfahren die Teilnehmenden besondere Maßnahmen zur Brandbekämpfung, wenn sich Gefahrstoffe im betroffenen Bereich befinden.

	
	Ergänzen Sie ggf. Inhalte aus der betrieblichen Brandschutzordnung oder dem Alarm- und Gefahrenabwehrplan. 
Zeigen Sie den Teilnehmenden anhand einer Betriebsanweisung, in welchem Abschnitt sie Angaben zur Brandbekämpfung finden.

	
	In diesem Abschnitt erhalten die Teilnehmenden grundlegende Hinweise zur Ersten Hilfe nach Unfällen mit Gefahrstoffen.

	
	Die beschriebenen Maßnahmen stellen grundlegende Verhaltensregeln für die meisten Gefahrstoffe dar. 
Passen Sie die Folie ggf. an, falls in Ihrem Betrieb Gefahrstoffe genutzt werden, die besondere Erste-Hilfe-Maßnahmen, z. B. die Gabe von Gegengiften erfordern. Gehen Sie in diesem Fall darauf ein, wo sich besondere Materialien befinden und wer diese verwenden darf.

	
	Diskutieren Sie mit den Teilnehmenden: Wissen diese, wo sich die nächste Notdusche befindet? Sind die betrieblichen Ersthelfer bekannt?

	
	Gehen Sie darauf ein, wo und wie Gefahrstoffabfälle zu sammeln sind. Nennen Sie ggf. Kontaktdaten der betrieblichen Ansprechperson (z. B. Abfallbeauftragter), an die sich die Mitarbeitenden bei Fragen wenden können.

	
	Fassen Sie die Unterweisung gerne mit einer persönlichen Abschlussbotschaft an die Teilnehmenden zusammen.
Geben Sie die Möglichkeit, offene Fragen zu stellen.
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